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Begriffsverwirrung bei 
Totalschäden  

In der Unfallschadenabwicklung stehen 
sich Kostenminimierung und Ertrags-

optimierung oft unvereinbar gegenüber. 
Die Beteiligten können keine Win-Win-
Situation erreichen. Beispielhaft seien die 
Fair-Play-Konzepte genannt. Sie suggerie-
ren, dass eine enge Kooperation zwischen 
Reparaturbetrieb und Versicherung bei-
den Seiten Vorteile verspricht. Vorteile hat 
jedoch in erster Linie der regulierungs-
pflichtige Versicherer, der sein einseitiges 
Verhalten offensichtlich ungestraft auch 
noch als Fair-Play-Verhalten vermarkten 
kann. 

Alle Bemühungen, Regulierungsauf-
wendungen zu reduzieren, finden jedoch 
regelmäßig ihre Grenze in den Eckpunk-
ten der schadenersatzrechtlichen Rechtsprechung. Die überwie-
gend eindeutigen Definitionen des Bundesgerichtshofes zu scha-
denersatzrechtlichen Fragestellungen erleichtern es, Ansprüche 
exakt beziffern zu können und dann letztlich auch durchsetzen 
zu können. Gerade im Bereich des Totalschadens tritt häufig 
eine Art Begriffsverwirrung ein, mit der Folge, dass falsch abge-
rechnet wird, oder der Geschädigte bzw. der Reparaturbetrieb zu 
geringe Beträge geltend macht. 

Aus diesem Grund befasst sich die vorliegende Ausgabe von  
»autorechtaktuell« überwiegend mit Rechtsfragen rund um den  
Totalschaden. Wertvolle Begriffsdefinitionen werden dazu bei-
tragen, dass auch der tatsächlich eingetretene Schaden geltend 
gemacht werden kann. Wiederbeschaffungswert, Restwert oder 
130-Prozent-Grenze sind die Stichworte, wenn es um die Frage-
stellung des Totalschadens geht. 

Aus aktuellem Anlass haben wir zusätzlich das Thema des 
„richtigen Stundenverrechnungssatzes“ aufgenommen. Auch hier 
hat der Bundesgerichtshof – in einer bahnbrechenden Entschei-
dung – Klarheit geschaffen. Die Entscheidung, die oft nicht voll-
ständig zur Kenntnis genommen wird, stellt eine wesentliche 
Erleichterung sowohl für fabrikatsgebundene Betriebe als auch 
für freie Betriebe dar. 

Schließlich gibt die halbjährliche Ausgabe »autorechtaktuell« 
eine Zusammenfassung der aktuellen Entwicklungen der letzten 
sechs Monate wieder. Insoweit kann die Zeitschrift naturgemäß 
nicht alle aktuellen Punkte ansprechen. Aber sie soll zumindest 
einen Anreiz bieten, sich im Interesse des Kunden und im eigenen 
Interesse regelmäßig über die Rechtsentwicklung zu informie-
ren. 

Auch die vorliegende Ausgabe erscheint als kostenlose Son-
derausgabe des »kfz-betrieb«. Dies ist nur möglich durch die 
Unterstützung der zahlreichen Inserenten, denen unser beson-
derer Dank gilt. 
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